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Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Das Wallis ist derzeit der am meisten von der COVID-19-Pandemie betroffene Kanton der 

Schweiz, auch wenn die Lage auf nationaler Ebene ebenfalls sehr ernst ist. Angesichts der 

exponentiellen Zunahme von Fällen und Hospitalisierungen sieht sich der Staatsrat 

gezwungen, einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Ziel ist es, die Ausbreitung der 

Ansteckungen einzudämmen und zugleich die Wirtschaft so weit wie möglich zu erhalten. 

Folgende Massnahmen wurden getroffen: 
 

 

Maskenpflicht 
ständige Maskenpflicht an geschlossenen Arbeitsplätzen (inklusive in Fahrzeugen),  

insbesondere in den Büros öffentlicher Verwaltungen und privater Unternehmen, ausser 

wenn dies aus gesundheitlichen oder sicherheitstechnischen Gründen unmöglich ist 

(wobei in dem Fall die nötige Distanz eingehalten werden muss); Personen, die alleine arbeiten, sind 

dieser Pflicht nicht unterstellt.  Neu muss auch in den Aussenbereichen von Einrichtungen und 

Betrieben eine Maske getragen werden, wie zum Beispiel Läden, Veranstaltungsorte, Restaurants 

und Bars. Eine Maskenpflicht gilt auch in belebten Fussgängerbereichen und überall dort, wo der 

erforderliche Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann. 
 

 

Versammlungsverbot 
Versammlungsverbot von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum, insbesondere 

auf Plätzen, Promenaden, Bürgersteigen und Wegen sowie in Parks. 

Verbot von öffentlichen und privaten Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehr als zehn 

Personen. Weil sich viele Ansteckungen im privaten Rahmen ereignen, wird die Anzahl 

Personen für Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis im privaten Raum auf 10 

eingeschränkt.  
 

 

Besuche in Spitäler, Alters- und Pflegeheime 
Aussetzung der Besuche in Spitäler, Alters- und Pflegeheime, unter Vorbehalt von 

Härtefällen. 
 

 

Gastbetriebe          
Schließung öffentlicher Betriebe (Cafés, Restaurants, Tea-Rooms, Pubs, Vinotheken und andere 

ähnliche oder analoge Einrichtungen) täglich spätestens um 22.00 Uhr 

Beschränkung der maximalen Anzahl von Personen, die in diesen öffentlichen 

Einrichtungen an einem Tisch sitzen, auf vier Gäste (mit Ausnahme der im gleichen 

Haushalt lebenden Personen). Obligatorische Einführung einer digitalen Anwendung 

«SocialPass» App zur Rückverfolgung für diese öffentlichen Einrichtungen. 

(App erhältlich im Google und AppleStore) 
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Öffentliches Leben 
Schließung von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen (Kinos, Theater, Museen, 

Bibliotheken und Mediatheken, Fitness, Wellnesszentren, öffentliche Schwimmbäder und 

Badeanlagen, Kegelbahnen, Konzertsäle und andere ähnliche oder analoge 

Einrichtungen; ausgenommen sind Wellness-Einrichtungen von Hotels für eigene Gäste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sport 
Verbot von Kontaktsportarten (Hockey, Fussball, Basketball, Kampfsportarten usw.), mit 

Ausnahme des Profisports unter Ausschluss des Publikums und des individuellen Trainings 
 

 

Tracing-App 
Seit dem 25. Juni ist die Tracing-App verfügbar. Um eine noch grössere 

Wiederverbreitung des Virus zu verhindern, möchten wir der Bevölkerung die Benutzung 

dieser App unbedingt empfehlen. 
 

 

Sie müssen in die Quarantäne! Was nun?  
Informieren Sie sich auf folgendem Link 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-

pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-

19_anweisungen_quarantaene.pdf 

Nähere Infos erhalten Sie auch auf der Startseite unserer Gemeinde-Homepage:  «Zur Newsseite» 
 

 

Schulen 
Seit dem 28. Oktober 2020 besteht eine Maskenplicht für alle OS Schüler/-innen der OS 

Visp im Schulhaus und auf dem Schulareal. 

Für die Eltern aller Stufen besteht auch die Maskenplicht bei Elterngesprächen oder 

beim Betreten des Schulareals bzw. des Schulhauses. 
 

 

Beerdigungen  
In Absprache mit den kantonalen Gesundheitsbehörden ist es erlaubt, dass am 

Gottesdienst einer Beerdigung maximal 30 Personen teilnehmen können. Die 

Teilnehmenden müssen zum engeren Kreis der Familie gehören, dazu zählen auch gute 

Freunde. Während der Feier sind die Distanzregeln, die Hygienemassnahmen, die 

Maskenpflicht, die Möglichkeit des Contact Tracing und das Schutzkonzept der Kirchen zu 

beachten. Vor und nach dem Trauergottesdienst gelten die Schutzmassnahmen, die der Staatsrat 

am 21. Oktober 2020 veröffentlicht hat. Private Versammlungen sind auf 10 Personen beschränkt, 

das heisst zur Urnenbeisetzung resp. Erdbestattung sind nur max. 10 Personen zugelassen. 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
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Gemeindeverwaltung 
Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei werden derzeit unverändert beibehalten. Jedoch bitten 

wir die Bevölkerung, die Kanzlei nur in dringenden Fällen aufzusuchen, um Personal und Mitbürger 

zu schützen. Im Gemeindehaus gilt ebenfalls die Maskenpflicht. 

Vereins- oder anderweitige Sitzungen werden unter strenger Einhaltung der Schutzmassnahmen 

bewilligt. Dazu muss ein Schutzkonzept an die Gemeindeverwaltung gesendet werden (E-Mail 

ausreichend).  

 

 

Eidg. Abstimmungen vom 29.11.2020 
Wir bitten Sie, das Abstimmungsmaterial der eidg. Abstimmungen von Sonntag 29.11.2020 wenn 

möglich per Post an die Gemeinde zu retournieren (ausreichend frankiert). Die Hinterlegung im 

Gemeindebriefkasten ist nach wie vor nicht zulässig.  

 

 

Durchführung von Ur- und Burgerversammlungen 
Mit dem Entscheid vom 21. Oktober 2020 durch den Staatsrat Veranstaltungen mit mehr 

als 10 Personen zu verbieten, können die geplanten Ur- und Burgerversammlungen 

derzeit nicht durchgeführt werden und müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden. 

 

 

Füreinander 
Der Mütterverein, Samariterverein und die Pfarrei nehmen wieder die Kontakte zu den 

Mitmenschen auf, wie sie es schon im Frühjahr gemacht haben. 

Personen, welche im Frühjahr diesen Dienst in Anspruch nahmen, werden kontaktiert. 

Solche, die diesen Dienst jetzt neu auch möchten, können sich beim Pfarreisekretariat melden. 

Tel 027 946 14 27 

 

 

Helfer willkommen 
Personen, welche Ihre Hilfe gegenüber den Mitmitmenschen anbieten möchten, können sich bei 

der Gemeindeverwaltung melden. 

Tel 027 948 07 80 

 

 

Lieferdienst durch Konsum Ausserberg 
Unser Konsum Ausserberg bietet Ihnen einen Hauslieferdienst an. Nutzen Sie die Gelegenheit und 

unterstützen Sie in dieser nicht ganz einfachen Zeit unsere dorfeigenen Gewerbe. 

Der Konsum freut sich auf Ihre Bestellungen. 

Tel 027 946 25 49 
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Pfarrei 
 

Bis auf Weiteres fallen Messen, Andachten und kirchliche Feierlichkeiten für die Öffentlichkeit aus 

 

Allerheiligen und Allerseelen: 

 

Liebe Pfarreiangehörige von Ausserberg 

 

Es naht das Fest von Allerheiligen, der Tag, an dem wir uns unserer lieben Verstorbener erinnern und 

für sie beten. 

Durch die neuen Schutzmassnahmen von Bund und Kanton ist es leider nicht möglich diesen Tag im 

üblichen Rahmen zu feiern. 

 

Gerade dieses Jahr wäre das Fest so wichtig gewesen, hat uns das gefährliche Corona-Virus ja 

gezwungen, von vielen Angehörigen, die in den vergangenen Monaten gestorben sind, nur im 

engsten Familienkreis Abschied zu nehmen. 

Wie gerne hätten wir nun mit der gesamten Pfarrei für unsere Lieben gebetet und ihrer gedacht! 

 

Ich lade Sie daher ein, dies in privater Form zu machen. Dazu folgender Vorschlag: 

 

An Allerheiligen, um 14.00 Uhr wird in unserer Pfarrkirche die grosse Glocke im Turm läuten. 

 

Ich werde gleichzeitig auf dem Friedhof sein, dort für alle Verstorbenen das Gebet zu Ehren der 

Heiligen Fünf Wunden beten und die Gräber segnen.  

 

In der Kirche werden die Bilder der seit Allerheiligen 2019 Verstorbenen aufgestellt und davor eine 

Kerze angezündet.  

 

Sie können sich geistig mit mir verbinden, indem Sie beim Läuten der Glocke auf Ihren Balkon, vor 

die Haustüre oder ans Fenster gehen und dort mit Ihrer Familie oder jeder still für sich, ebenfalls die 

Fünf Wunden beten. 

 

Es ist dies vielleicht ein ungewohnter Gedanke, aber eine ungewohnte Situation, wie die unsrige es 

zurzeit wirklich ist, ruft nach ungewohnten Aktionen. Probieren wir es! 

 

Manche fragen auch, ob es denn keine Möglichkeit gibt, an den Wochenenden die heilige 

Kommunion zu empfangen. Auch hier ein Vorschlag: Suchen Sie ein paar Angehörige oder Freude 

und wenn Sie eine Gruppe sind (jedoch nicht mehr als 10 Personen), rufen Sie mich an, damit wir 

einen Termin abmachen können, um uns in der Kirche zu treffen, wo ich Ihnen dann den Leib Christi 

reichen kann.  

 

Auch dies ebenso ungewohnt, wie die ganz momentane Situation. 

 

Wenn jemand vor Allerheiligen oder auch nachher zur Beichte kommen möchte, kann er mich 

ebenfalls anrufen, um dafür einen Termin zu vereinbaren. 

 

«Wenn es dich dünkt, als würdest du in diesen Tagen ‘durch die Hölle’ gehen, DANN GEH WEITER… 

Schau in die Zukunft, die wir gemeinsam bauen (n. Winston Churchill). 

 

In diesem Sinne: «Behüt euch Gott!» 

 

Pfarrer Paul Martone 
 


